
 

Beitragsstruktur – gem. Beschluss der Mitgliederversammlung am 28.09.2023   
 

Beitragsstruktur ab 01.01.2024   

Die im Folgenden aufgeführten Beiträge gelten jeweils pro Jahr.  

Gruppe Beitrag 

a) Zertifizierungspflichtige Einrichtungen 

Einrichtungen der stationären Rehabilitation wie Fachkliniken, Fachabteilun-

gen, Adaptionseinrichtungen 

Jede Einrichtung der stat. med. Reha wird als eigenständiges Mitglied (bzw. 

als Nutzer) beitragspflichtig. 

Die Platzzahl bezieht sich nur auf die zertifizierungspflichtigen Reha-Plätze. 

 

< 10 Plätze  200 € 

< 20 Plätze  300 € 

20-60 Plätze  600 € 

> 60 Plätze  900 € 

Sofern weitere, nicht zertifizierungspflichtige Einrichtungen des Trägers eben-

falls nach deQus zertifiziert sind, siehe Beitragspflichten unter „c)“. 
 

b) Nicht zertifizierungspflichtige Einrichtungen, die als eigenständige Ein-

richtung Mitglied/Nutzer werden (nicht als Teil eines Trägers, der bereits mit 

einer Einrichtung Mitglied der deQus ist). 

 

Ambulante Einrichtungen  75 € 

Ganztägig ambulante Einrichtungen / stationäre Einrichtungen   

< 30 Plätze  100 € 

ab 30 Plätze  300 € 

Sofern weitere, nicht zertifizierungspflichtige Einrichtungen des Trägers eben-

falls nach deQus zertifiziert sind, siehe Beitragspflichten unter „c)“. 
 

c) Weitere nicht zertifizierungspflichtige Einrichtungen eines Trägers, 

der bereits mit einer Einrichtung Mitglied/Nutzer ist 

Beitragspflichtig ist jede Einheit (Einrichtung, Standort) mit eigenem Zertifikat 

oder wenn sie im Geltungsbereich des Hauptzertifikates aufgelistet ist (z.B.: 

ARS, GAT/Teilstationär, Ambulant, Sozio, Vor-/ Nachsorge, Akutmedizin).  

Das zum 31.12. eines jeden Jahres gültige Zertifikat ist Grundlage für die Be-

rechnung des Beitrags für das Folgejahr. 

 

Ambulante Einrichtungen  50 € 

Ganztägig ambulante Einrichtungen / stationäre Einrichtungen  100 € 

d) Mitglieder mit einem anderen Zertifikat  100 € 

 
  


